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Antrag 

der Abgeordneten Claudia Stamm 

Pflegenotstand bekämpfen – Integration fördern 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, Asylbewerbe-
rinnen und Asylbewerbern im laufenden Asylverfahren 
und abgelehnte Asylbewerberinnen und Asylbewerber 
im Freistaat Bayern, die geeignet sind und ihre Eig-
nung durch Ableistung eines Praktikums nachgewie-
sen haben, als Fachkräfte in der Altenpflege zu arbei-
ten, unabhängig von ihrem aufenthaltsrechtlichen Sta-
tus und dem Stand ihres Asylverfahrens die Möglich-
keit einzuräumen, eine Ausbildung in der Altenpflege 
aufzunehmen oder als Fachkraft in der Altenpflege bei 
einem anerkannten Träger zu arbeiten.  

Die Staatsregierung soll die Ausländerbehörden, da-
rauf hinweisen, ihr Ermessen bei der Erteilung einer 
Beschäftigungserlaubnis oder einer Ausbildungser-
laubnis im Regelfall – soweit keine Ausschlussgründe 
nach § 60 a Abs. 6 des Aufenthaltsgesetzes (Auf-
enthG) vorliegen – möglichst dahingehend auszu-
üben, dass für eine Ausbildung oder eine Beschäfti-
gung in der Altenpflege eine Erlaubnis erteilt wird. 

 

 

Begründung: 

Die Pflege ist in Not. Das erklärte der Sozialverband 
VdK Deutschland e. V. im Herbst 2017. Im Januar 
2018 erklärte das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ 
in seiner Titelgeschichte gar das „Ende“ der Pflege. 
Die Pflege leidet unter vielen Problemen, eins ist der 
chronische Mangel an Pflegekräften. Ein städtisches 
Klinikum in München zahlt 8.000 Euro für die Vermitt-
lung einer neuen Pflegekraft. Die Staatsregierung hat 
2016 für Bayern eine Versorgungslücke von knapp 
15.000 Fachkräften in der ambulanten Pflege und fast 
50.000 Pflegekräften in der stationären Altenpflege 
vorausgesagt. Um diese Versorgungslücke zu schlie-
ßen, müssten laut einem, von der Staatsregierung in 
Auftrag gegebenen Gutachten jährlich 4.500 Men-
schen eine Ausbildung in der Pflege beginnen. Tat-
sächlich sind es jedoch deutlich weniger. Der Pflege-
notstand wird sich nach Expertenmeinung in den 
nächsten Jahren und Jahrzehnten noch massiv ver-
schärfen. Ein Mittel dem entgegen zu steuern, ist die 

Ausbildung geeigneter Fachkräfte. Allerdings können 
auf dem deutschen Ausbildungsmarkt nicht mehr aus-
reichend Nachwuchskräfte angeworben werden, qua-
lifizierte Pflegekräfte sind weder im EU-noch im Nicht-
EU-Ausland in ausreichender Zahl zu finden. Die 
Agentur für Arbeit führt fast alle Pflegeberufe auf der 
Liste der Mangelberufe und versucht Fachkräfte inter-
national anzuwerben. In der Regel müssen die im 
Ausland angeworbenen Fachkräfte jedoch zunächst 
entsprechende Deutschkenntnisse erwerben und ihre 
fachliche Qualifikation im ersten Berufsjahr nachho-
len. Dies ist in der Regel mit hohen Kosten verbunden 
(3.700 Euro/pro Fachkraft für den Arbeitgeber), zu-
dem zeigt die Berichterstattung der letzten Monate 
über den Betrug mit nicht erbrachten Pflegedienstleis-
tungen, dass das Geschäft mit ausländischen Pflege-
kräften auch kriminellen Machenschaften Tür und Tor 
öffnet. Eine Eingliederung von geeigneten Arbeitskräf-
ten, die sich bereits im Land befinden und die einen 
Arbeitgeber oder Ausbildungsplatz gefunden haben, 
bietet dagegen zahlreiche Vorteile. Der Arbeitgeber 
kann den Auszubildenden ausreichend kennen lernen 
und die Eignung prüfen. Die Integrationsprognose ist 
auch durchweg besser einzustufen, als bei Arbeits-
kräften, die erst neu zuwandern. 

Abgelehnte Asylbewerber haben bis zu ihrer Ausreise 
in der Regel einen mehrjährigen Aufenthalt in 
Deutschland. In dieser Zeit nehmen viele Beschäfti-
gungen auf, nehmen an Integrationsmaßnahmen teil 
und erwerben Deutschkenntnisse. Sie stehen damit 
dem deutschen Arbeitsmarkt bereits wesentlich näher, 
als Menschen, die erst angeworben und qualifiziert 
werden müssten. Auf den Bedarf der deutschen Ar-
beitgeber nach Fachkräften hat der Bundestag 2016 
mit dem Integrationsgesetz reagiert. Seitdem haben 
auch abgelehnten Asylbewerberinnen und Asylbewer-
ber die Möglichkeit in Deutschland eine Ausbildung zu 
beginnen. Zum Schutz der berechtigten Interessen 
der Arbeitgeber sollen Asylbewerberinnen und Asyl-
bewerber für die Dauer der Ausbildung (im Regelfall 
drei Jahre) und die beiden ersten Beschäftigungsjahre 
eine Duldung erhalten. Das Bundesministerium des 
Inneren hat in seinen Anwendungshinweisen zur Dul-
dungserteilung nach § 60 a AufenthG vom 30.05.2017 
festgestellt: „Die Erteilung der Beschäftigungserlaub-
nis steht nach § 4 Abs. 2 Satz 3 AufenthG im Ermes-
sen der Ausländerbehörden. Wenn die Voraussetzun-
gen von § 60a Abs. 2 Satz 4 ff. AufenthG vorliegen, ist 
das Ermessen in Bezug auf die Beschäftigungser-
laubnis in der Regel zugunsten des Ausländers weit-
gehend reduziert, um den Anspruch des Ausländers 
auf Duldungserteilung nach § 60a Abs. 2 Satz 4 Auf-
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enthG nicht zu konterkarieren.“ In der Praxis legen die 
Bundesländer die Handhabung sehr unterschiedlich 
aus, dabei gilt Bayern als besonders restriktiv. So 
sieht etwa das Bundesland Nordrhein-Westfalen ei-
nen Ausschlussgrund von der 3+2-Regelung nur dann 
gegeben, wenn die Abschiebung bereits terminiert ist 
oder Passersatzpapiere beantragt wurden und mit 
ihrer Ausstellung zeitnah zu rechnen ist. In Bayern gilt 
bereits die Aufforderung zur Beschaffung eines Pas-
ses als ausreichend. Vergleichbares gilt für die Klä-
rung der Identität. 

Eine restriktive Handhabung der 3+2-Regelung ist an-
gesichts des Pflegenotstandes in bayerischen Kran-
kenhäusern und Seniorenheimen nicht nachvollzieh-
bar. Vielmehr sollte aufgrund des bestehenden Fach-
kräftemangels die Aufnahme einer Ausbildung in Pfle-
geberufen gefördert werden. Soweit abgelehnte Asyl-
bewerberinnen und Asylbewerber Interesse an einer 
Ausbildung in einem Pflegeberuf haben und von ei-
nem Arbeitgeber für geeignet gehalten werden, sollte 
der Ermessensspielraum im Sinne einer Ausbildungs-
aufnahme ausgelegt werden. Neben den grundsätzli-
chen Anspruch auf eine qualifizierte Ausbildung tritt 
dabei das öffentliche Interesse an der Ausbildung von 
Fachkräften in Pflegeberufen. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Arbeit und Soziales, Jugend, Familie und 
Integration 

Antrag der Abgeordneten Claudia Stamm 
Drs. 17/20564 

Pflegenotstand bekämpfen - Integration fördern 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatterin: Claudia Stamm 
Mitberichterstatter: Thomas Huber 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Arbeit und Soziales, Ju-
gend, Familie und Integration federführend zugewiesen. Wei-
tere Ausschüsse haben sich mit dem Antrag nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 86. Sit-
zung am 5. Juli 2018 beraten und mit folgendem Stimmergeb-
nis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Joachim Unterländer 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Claudia Stamm 

Drs. 17/20564, 17/23789 

Pflegenotstand bekämpfen – Integration fördern 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Inge Aures 

II. Vizepräsidentin 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote



Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Ich rufe den Tagesordnungspunkt 3 auf:

Abstimmung

über Verfassungsstreitigkeiten, Europaangelegenheiten und Anträge, die gemäß 

§ 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage 1)

Die unter den Nummern 5 und 6 aufgeführten nichtlegislativen Vorhaben der Euro

päischen Union betreffend "das Lehren und Lernen von Sprachen" und "die gegensei

tige Anerkennung von im Ausland erworbenen Abschlüssen" greifen in die ausschließ

liche Gesetzgebungskompetenz der Länder ein. Die federführenden Ausschüsse und 

der endberatende Ausschuss schlagen daher eine entsprechende Stellungnahme ge

genüber der Europäischen Kommission vor. Die Beschlussempfehlungen wurden für 

Sie mit aufgelegt. Am Dienstag hat der Ausschuss für Fragen des öffentlichen Diens

tes noch ausstehende Mitberatungen zu den Anträgen, bei denen die Frist verkürzt 

wurde, abgeschlossen. Es sind dies die unter den Nummern 147, 149 und 170 aufge

führten Anträge. Die Voten der Ausschüsse sind in der Abstimmungsliste enthalten.

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak

tionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden 

ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der CSU, der SPD, 

der FREIEN WÄHLER und der GRÜNEN. Gibt es Gegenstimmen? – Keine. Stimment

haltungen? – Herr Muthmann (fraktionslos). Damit übernimmt der Landtag diese 

Voten.
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